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1. Fragestellung 

Die Wissenschaftlichen Dienste wurden gefragt, nach welchen Rechtsgrundlagen oder Verwal-
tungsvorschriften die Fluglinien für Dienstreisen von Beamtinnen und Beamten ausgewählt wer-
den. 

2. Das Bundesreisekostengesetz und nachgeordnete Regelungen 

Das Bundesreisekostengesetz (BRKG)1 regelt Art und Umfang der Reisekostenvergütung der Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter des Bundes sowie der Soldatinnen und Soldaten 
und der in Bundesdienst abgeordneten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Hieraus 
ergibt sich auch die Wahl der Reisemittel, nämlich solche, für deren Nutzung der Staat als 
Dienstherr per Gesetz die Kosten übernimmt. Das Bundesreisekostengesetz wird gemäß § 16 
BRKG ergänzt durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesreisekostengesetz 
(BRKGVwV) sowie weitere – auch ressortspezifische – reisekostenrechtliche Regelungen.2 Für 
Auslandsreisen gilt auf Grundlage von § 20 Abs. 3 BRKG zusätzlich die Auslandsreisekostenver-
ordnung (ARV)3. Für Dienstreisen von Abgeordneten des Bundestages gilt im Wesentlichen, auch 
betreffend Flugreisen, gem. § 17 Abs. 5 Abgeordnetengesetz (AbgG)4 das BRKG sinngemäß.  

3. Kriterien zur Bewilligung der Flugdienstreise und Kostenerstattung 

3.1. Allgemeine Kriterien 

Ein Kriterium für das „Ob“ und das „Wie“ die Durchführung einer Dienstreise ist der Grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, ein für die öffentliche Verwaltung stets zu beachtender 
Haushaltsgrundsatz, vgl. § 7 Bundeshaushaltsordnung (BHO)5. Mit dem „Klimaschutzprogramm 
2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050“ wurde jedoch als eine 
Maßnahme zur Reduzierung von Emissionen bei Dienstreisen beschlossen, die Aspekte der 
Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit in das BRKG aufzunehmen. Nach der am 18. Juni 
2021 in Kraft getretenen Gesetzesänderung sind somit nun „neben dem bislang geltenden 
Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auch umweltbezogene Kriterien bei der 

 

1 https://www.gesetze-im-internet.de/brkg_2005/index.html. 

2 Vgl. Bundesverwaltungsamt, Rechtsgrundlagen Dienstreisen, https://www.bva.bund.de/DE/Services/Bundesbe-
dienstete/Mobilitaet-Reisen/Dienstreisen/Rechtsgrundlagen_RK/rechtsgrundlagen_rk_node.html. § 16 BKRG 
lautet: „Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlässt das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat. Verwaltungsvorschriften zu den Sondervorschriften für die Reisekostenvergütung für Aus-
landsdienstreisen erlässt das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Einvernehmen mit dem 
Auswärtigen Amt.“ 

3 https://www.gesetze-im-internet.de/arv_1991/index.html. 

4 https://www.gesetze-im-internet.de/abgg/. 

5 https://www.gesetze-im-internet.de/bho/. 

https://www.gesetze-im-internet.de/brkg_2005/index.html
https://www.bva.bund.de/DE/Services/Bundesbedienstete/Mobilitaet-Reisen/Dienstreisen/Rechtsgrundlagen_RK/rechtsgrundlagen_rk_node.html
https://www.bva.bund.de/DE/Services/Bundesbedienstete/Mobilitaet-Reisen/Dienstreisen/Rechtsgrundlagen_RK/rechtsgrundlagen_rk_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arv_1991/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/abgg/
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/
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Durchführung der Dienstreisen und folglich der Erstattung der Reisekostenvergütung zu 
berücksichtigen.“6 

Beschäftigte können die Reise selbst buchen oder, um die Auslage und das Risiko der Erstattung 
der Kosten zu vermeiden, eine für Dienstreisen zuständige Stelle in Anspruch nehmen. Um eine 
Dienstreise durchzuführen, muss die Dienstreise zunächst überhaupt notwendig sein. Dies regeln 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 BRKG: 

  „Dienstreisen sollen nur durchgeführt werden, wenn sie aus dienstlichen Gründen notwendig 
sind. Dienstreisen dürfen nur angeordnet oder genehmigt werden, wenn das Dienstgeschäft 
nicht auf andere Weise, insbesondere durch Einsatz digitaler Kommunikationsmittel, erledigt 
werden kann.“  

Zu den Ermessenskriterien stellt die BRKGVwV klar: 

  „2.1.10 Bei der Anordnung oder Genehmigung einer Dienstreise sind neben den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der Fürsorge auch die Grundsätze der Umwelt-
verträglichkeit und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.“ 

§ 3 Abs. 1 BRKG regelt den Anspruch auf Reisekostenvergütung für die notwendigen Kosten:  

  „Dienstreisenden werden auf Antrag die dienstlich veranlassten notwendigen Reisekosten 
vergütet. Werden Dienstreisen umweltverträglich und nachhaltig durchgeführt, sind die 
dadurch entstehenden notwendigen Kosten zu erstatten, soweit sie in angemessenem Verhält-
nis zu den Zielen der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit stehen.“ 

3.2. Flugreisen 

Speziell für die Flugkostenerstattung geben § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 BRKG vor: 

  „Wurde aus dienstlichen oder wirtschaftlichen Gründen ein Flugzeug benutzt, werden die 
Kosten der niedrigsten Flugklasse erstattet. Kosten einer höheren Klasse regelmäßig verkeh-
render Beförderungsmittel können erstattet werden, wenn dienstliche Gründe dies im Einzel-
fall oder allgemein erfordern.“ 

Bezüglich der Auswahl des Verkehrsmittels Flugzeug regelt die BRKGVwV noch Näheres zu den 
erstattungsfähigen, im Sinne von § 3 Abs. 1 BRKG notwendigen Kosten: 

  „3.1.2 Notwendig sind auch Reisekosten, die durch umweltverträgliches und nachhaltiges 
Reisen entstehen. Beanspruchen Dienstreisende umweltverträgliche und nachhaltige Reise-
mittel, die insbesondere zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen beitragen (z.B. durch 

 

6 BT-Drs. 19/26839, Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Erscheinungs-
bilds von Beamtinnen und Beamten sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften, 19. Februar 
2021, S. 2, https://dserver.bundestag.de/btd/19/268/1926839.pdf. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/268/1926839.pdf
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Nutzung der Bahn, Übernachtung in umweltfreundlichen Hotels), so sind die dadurch entste-
henden Kosten nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift erstattungsfähig. 

  […] 4.1.2 Die Kosten von Bahnreisen werden auch dann erstattet, wenn sie höher sind als die 
Kosten eines anderen Reisemittels. Die Reisestellen dürfen auch bei höheren Kosten vorrangig 
Bahnreisen buchen. Höhere Kosten können nicht nur bei den eigentlichen Fahrtkosten, son-
dern insbesondere auch durch zusätzliche Übernachtungskosten oder zusätzliches Tagegeld 
entstehen. Dienstreisende dürfen weder aus wirtschaftlichen Gründen noch wegen eines Ar-
beitszeitgewinns auf eine Flugbuchung verwiesen werden. Diese Regelungen gelten auch für 
Fahrten im grenznahen Raum sowie für gut angebundene Großstädte in Nachbarstaaten (wie 
z.B. Paris oder Brüssel), bei denen die Bahn als alternatives Reisemittel zum Flugzeug zur 
Verfügung steht.“ 

Zur Buchung der Reise bei bestimmten Unternehmen (etwa bestimmten Fluglinien) besteht kei-
ner Regelung im Dienstreisekostenrecht. 

3.3. Sog. Bundraten 

Einen Einfluss auf die Buchung bei bestimmten Unternehmen kann lediglich die Wirtschaftlich-
keit des Angebots im konkreten Fall haben. Dabei spielen die Konditionen eine Rolle, die die 
Fluggesellschaft dem Bund anbietet. Die BRKGVwV regelt dazu: 

  „4.2.1 Bei der Erstattung der entstandenen Kosten ist regelmäßig der jeweilige Normalpreis 
abzüglich des dem Bund gewährten Rabatts zugrunde zu legen.“ 

Sollte ein Unternehmen dem Bund einen besonderen Rabatt gewähren, ist somit gem. 4.2.1 
BRKGVwV die Ersparnis bei Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Buchung einzuberechnen. „Der 
Bund hat mit zahlreichen Dienstleistungsanbietern wie der Bahn, Mietwagenanbietern und di-
versen Airlines sowie einer großen Anzahl von Hotels im In- und Ausland besondere Raten 
(Bundraten) vereinbart. Diese Sonderkonditionen ermöglichen eine vergünstigte Buchung von 
Reisemitteln, verglichen mit den öffentlich zugänglichen Raten. Werden Reisemittel ‚zu teuer‘ 
beschafft, weil die Sonderkonditionen des Bundes nicht in Anspruch genommen wurden, so 
kann dies Auswirkungen auf die Erstattungsfähigkeit der verauslagten Kosten haben.“7 Denn sie 
wären dann nicht im rechtlichen Sinne „notwendig“ (s.o. 3.1.).  

Die Konditionen sind das Ergebnis von Verhandlungen im Rahmen des Travel Management Sys-
tems des Bundes (TMS).8 Verhandlungen finden nach Auskunft des Bundesministeriums des In-
nern und für Heimat in der Regel jährlich statt. Alle Fluggesellschaften hätten grundsätzlich die 
Möglichkeit, dem Bund Sonderkonditionen anzubieten, soweit seitens des Bundes ein Bedarf be-

 

7 Bundesverwaltungsamt, Kann ich meine Reisemittel selber buchen?, https://www.bva.bund.de/Shared-
Docs/FAQs/DE/Bundesbedienstete/Mobilitaet-Reisen/Dienstreisen/vor-der-dienstreise/Allgemeines/010_Reise-
mittel_selber_buchen.html?nn=239894. 

8 Vgl. Travel Management des Bundes, Organisation, Geschäftsstelle TM des Bundes, 
https://www.tms.bund.de/Webs/TMS/DE/TMS-Infos/Organisation/organisation_node.html. 

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/FAQs/DE/Bundesbedienstete/Mobilitaet-Reisen/Dienstreisen/vor-der-dienstreise/Allgemeines/010_Reisemittel_selber_buchen.html?nn=239894
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/FAQs/DE/Bundesbedienstete/Mobilitaet-Reisen/Dienstreisen/vor-der-dienstreise/Allgemeines/010_Reisemittel_selber_buchen.html?nn=239894
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/FAQs/DE/Bundesbedienstete/Mobilitaet-Reisen/Dienstreisen/vor-der-dienstreise/Allgemeines/010_Reisemittel_selber_buchen.html?nn=239894
https://www.tms.bund.de/Webs/TMS/DE/TMS-Infos/Organisation/organisation_node.html
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stehe. Derzeit habe der Bund mit mehr als 25 Fluggesellschaften Konditionenverträge geschlos-
sen, darunter auch mit der Fluggesellschaft, die – auch wenn sie im Eigentum Privater steht9 – als 
der „Flag-Carrier“ der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet wird. In den Buchungssystemen 
des Bundes seien alle Fluggesellschaften, die in Europa Start- und Landerechte haben, aufge-
führt. Dabei würden sowohl verhandelte Tarife als auch veröffentlichte Tarife dargestellt. Die 
konkrete Auswahl des einzelnen Fluges erfolge grundsätzlich nach dem Gebot der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit und, soweit dies erkennbar sei, nach der geringsten Menge des CO2-
Ausstoßes.10  

*** 

 

9 Zum Verkauf der während der Corona-Krise erworbenen letzten Bundes-Anteile an der Fluglinie Lufthansa, s. 
Tagesschau.de, Bund ist bei Lufthansa raus, Stand: 14.09.2022, https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unterneh-
men/lufthansa-bund-aktien-verkauft-corona-101.html. 

10 Auskunft des Bundesministeriums des Innern und für Heimat vom 27.02.2024 (Hervorhebungen durch die Ver-
fasserin des Sachstandes). 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-bund-aktien-verkauft-corona-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-bund-aktien-verkauft-corona-101.html
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